
In vielen Unternehmen 
ist zwischenzeitlich mit 
den ersten Vorberei-
tungen für die nächsten 
Betriebsratswahlen, die 
regulär zwischen An-
fang März und Ende 
Mai 2014 stattfinden, 

begonnen worden. Pünktlich dazu hat 
das BAG seine bisherige Rechtsprechung 
aufgegeben und entschieden, dass Leih-
arbeitnehmer bei der für die Größe des 
Betriebsrats maßgeblichen Anzahl der 
Arbeitnehmer grundsätzlich zu berück-
sichtigen sind (Beschluss vom 13.03.2013 
- 7 ABR 69/11). Damit knüpft das BAG 
an seine jüngst zum Schwellenwert des § 
111 S. 1 BetrVG und zum Geltungsbereich 
des § 23 I 3 KSchG ergangenen Urteile an 
und zählt Leiharbeitnehmer nun grund-
sätzlich auch im Rahmen der Schwel-
lenwerte des § 9 BetrVG mit.  

Nach § 9 Satz 1 BetrVG richtet sich die Zahl 
der Mitglieder des Betriebsrats nach der 
Anzahl der im Betrieb in der Regel beschäf-
tigten Arbeitnehmer. Bei 5 bis 100 Arbeit-
nehmern kommt es darüber hinaus auch auf 
die Wahlberechtigung an. Ab 101 Arbeit-
nehmern nennt das Gesetz diese Vorausset-

zung nicht mehr.  
Leiharbeitnehmer, die länger als drei Monate 
im Betrieb des Entleihers eingesetzt werden, 
sind berechtigt, dort den Betriebsrat zu wäh-
len (§ 7 S. 2 BetrVG).  Nach der bisherigen 
Rechtsprechung des BAG waren sie hingegen 
ungeachtet der Dauer ihres Einsatzes bei der 
Bestimmung der Größe ebendieses Betriebs-
rates nicht zu berücksichtigen („Leiharbeit-
nehmer wählen, zählen aber nicht.“). Zur 
Begründung wurde im Wesentlichen die feh-
lende arbeitsrechtliche Beziehung zwischen 
Leiharbeitnehmer und Entleiher herangezo-
gen: Leiharbeitnehmer bleiben auch wäh-
rend der Zeit ihrer Tätigkeit im Entleiherbe-
trieb Angehörige des verleihenden Betriebes.
Dass sich diese Argumentation auch in Be-
zug auf § 9 BetrVG nicht mehr lange halten 
lassen würde, deutete sich spätestens An-
fang diesen Jahres an: Dort entschied das 
BAG – ebenfalls entgegen seiner bisherigen 
Rechtsprechung -, dass bei der Berechnung 
der Betriebsgröße im Rahmen von § 23 I 3 
KSchG, der den Geltungsbereich des Kündi-
gungsschutzgesetzes regelt, auch im Betrieb 
beschäftigte Leiharbeitnehmer zu berück-
sichtigen sind, wenn ihr Einsatz auf einem „in 
der Regel“ vorhandenen Personalbedarf be-
ruht (Urteil vom 24.01.2013 - 2 AZR 140/12). 
Der 2. Senat betonte hier ausdrücklich, dass 
der Berücksichtigung von Leiharbeitnehmern 
nicht schon entgegenstehe, dass sie kein Ar-
beitsverhältnis zum Betriebsinhaber hätten. 
Ein gutes Jahr zuvor hatte auch schon der 
1. Senat entschieden, dass im Rahmen des § 
111 S. 1 BetrVG, wonach Unternehmen mit 
in der Regel mehr als 20 wahlberechtigten 
Arbeitnehmern im Falle einer Betriebsände-
rung (erheblicher Personalabbau, Reorgani-
sationen etc.) einen Interessenausgleich und 
Sozialplan mit dem Betriebsrat verhandeln 
müssen, Leiharbeitnehmer unter bestimmten 
Voraussetzungen mitzuzählen sind (Urteil 
vom 18.10.2011 - 1 ABR 335/10). 
Einen weiteren Richtungswechsel hat am 
13.03.2013 nun also auch der 7. Senat in Be-
zug auf die Schwellenwerte des § 9 BetrVG 
vorgenommen. Zu entscheiden hatte er über 
die Anfechtung einer Betriebsratswahl durch 
14 Arbeitnehmer. Der Wahlvorstand hatte 
die 292 Leiharbeitnehmer, die neben den 879 
Stammarbeitnehmern zum Zeitpunkt der 

angefochtenen Wahl im Betrieb regelmäßig 
beschäftigt waren, bei der Wahl nicht be-
rücksichtigt. Gewählt wurde ein 13-köpfiger 
Betriebsrat. Unter Einbeziehung der Leihar-
beitnehmer hätte das Gremium stattdessen 
aus 15 Mitgliedern bestehen müssen. 
Vor den Vorinstanzen blieb die Anfechtung 
der Wahl erfolglos. Dementgegen entschied 
das BAG, dass bei den Schwellenwerten des 
§ 9 BetrVG im Entleiherbetrieb in der Regel 
beschäftigte Leiharbeitnehmer sehr wohl 
mitzählen. Dies ergebe insbesondere die an 
Sinn und Zweck der Schwellenwerte orien-
tierte Auslegung des Gesetzes. Jedenfalls bei 
einer Betriebsgröße von mehr als 100 Ar-
beitnehmern komme es auch nicht auf die 
Wahlberechtigung der Leiharbeitnehmer an. 
Zu dem Beschluss liegt derzeit nur die Presse-
mitteilung vor. Man darf also auf die nähere 
Entscheidungsbegründung gespannt – ins-
besondere im Hinblick auf den fragwürdigen 
Begriff der „in der Regel beschäftigten“ Leih-
arbeitnehmer.
Praktisch hohe Relevanz hat die Entschei-
dung für die bevorstehenden Betriebsrats-
wahlen 2014: Unternehmen werden genau 
darauf schauen müssen, ob sie durch das 
Mitzählen der regelmäßig beschäftigten 
und - zumindest bei kleineren Unternehmen 
- auch wahlberechtigten Leiharbeitnehmer 
den ersten bzw. den nächsthöheren Schwel-
lenwert erreichen. Anderenfalls sind Anfech-
tungen der Betriebsratswahlen vorprogram-
miert. Neben der Größe des Betriebsrates 
wird darüber hinaus auch die Anzahl der 
nach § 38 I BetrVG freizustellenden Betriebs-
räte ansteigen. Es ist angesichts der aktuellen 
Entscheidungen nur eine Frage der Zeit, bis 
das BAG auch seine diesbezügliche Recht-
sprechung, die Leiharbeitnehmer ebenfalls 
unberücksichtigt ließ, aufgibt.

��Kathrin Bürger
Rechtsanwältin
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 Das Arbeitsgericht Berlin hat mit 
Urteil vom 04.01.2013 (28 Ca 
16836/12) entschieden, dass Arbeit-
nehmer, die fristlos kündigen wollen, 
ihren Arbeitgeber zuvor vergeblich 
abgemahnt haben müssen.   
 
Der beklagte Arbeitnehmer war bei der 
Klägerin als Finanzbuchhalter beschäf-
tigt. Da er eine neue Stelle gefunden 
hatte, wollte er sein Arbeitsverhältnis mit 
der Klägerin so schnell wie möglich be-
enden. Diese lehnte eine einvernehmliche 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit 
sofortiger Wirkung jedoch ab und be-
stand auf die Einhaltung der dreimona-
tigen Kündigungsfrist. Der Finanzbuch-
halter erklärte daraufhin die fristlose 
Kündigung. Diese begründete er mit den 
bereits im laufenden Jahr geleisteten 750 
Überstunden und der so überschrittenen 
Grenze des Arbeitszeitgesetzes.
Die von der Klägerin erhobene auf Fest-

stellung der Unwirksamkeit gerichtete 
Klage vor dem Arbeitsgericht Berlin hatte 
Erfolg. Denn das Arbeitsverhältnis der 
Parteien wurde durch die Kündigung des 
beklagten Finanzbuchhalters nicht be-
endet, da ihm kein Recht zur fristlosen 
Kündigung im Sinne des § 626 Abs. 1 
BGB zustand.
Eine Kündigung aus wichtigem Grund 
gemäß § 314 Abs. 2 S. 1 BGB ist erst nach 
Ablauf einer zur Abhilfe bestimmten Frist 
oder nach erfolgloser Abmahnung zu- 
lässig. Das Arbeitsgericht führte in sei-
ner Entscheidung aus, dass das übermä-
ßige Heranziehen zu Überstunden zwar 
grundsätzlich einen wichtigen Grund 
darstellen könne, ob das hier gegebene 
„Arbeitspensum“ einen solchen darstellt, 
konnte das Gericht im Ergebnis aber  
offen lassen. Denn dem Erfordernis einer 
Abmahnung war der beklagte Arbeitneh-
mer nicht nachgekommen. In Anbetracht 
des Grundsatzes der Verhältnismäßig-

keit verlangen die Arbeitsgerichte seit 
Jahrzehnten, dass auch der fristlosen 
Eigenkündigung des Arbeitnehmers eine 
vergebliche Abmahnung vorauszugehen 
habe. Der beklagte Arbeitnehmer hätte 
seinen Arbeitgeber also zunächst ab-
mahnen müssen, bevor er eine außeror-
dentliche Kündigung ausspricht.

��Stephanie Bausch
Rechtsanwältin

Das Landesarbeitsgericht (LAG) Ber-
lin-Brandenburg hatte sich im Rahmen 
seiner Entscheidung vom 06.02.2013 
(10 Ta 31/13) mit der Frage auseinan-
derzusetzen, ob ein Arbeitnehmer bei 
Beendigung seines Arbeitsverhältnisses 
sein Arbeitszeugnis beim Arbeitgeber 
abholen muss oder ob dieser es dem 
Arbeitnehmer zusenden muss.  
  
Der bei der Beklagten als kaufmännischer 
Leiter beschäftigte Kläger hatte sein Ar-
beitsverhältnis durch Eigenkündigung 
beendet. Er übersandte der Beklagten ei-
nen Entwurf für ein qualifiziertes Zeug-
nis, woraufhin ihm mitgeteilt wurde, 
das Zeugnis werde so bald wie möglich 
zugeschickt. Nachdem der Kläger das  
Zeugnis auch am Stichtag noch nicht 
erhalten hatte, forderte er die Beklagte 
unter Fristsetzung zur Übersendung des 
Zeugnisses auf. Nach erfolglosem Frist-
ablauf erhob der Kläger unverzüglich 
Klage. Kurz darauf teilte ihm eine Mit-
arbeiterin mit, dass das Zeugnis unter-
schrieben sei, er dieses jedoch abholen 
solle. Im Gütetermin übergab die Pro-
zessbevollmächtigte der Beklagten dem 
Prozessbevollmächtigten des Klägers das 

Arbeitszeugnis. Beide Parteien erklärten 
den Rechtsstreit im Kammertermin für 
erledigt, woraufhin dem Arbeitnehmer 
mit der Begründung, es handele sich um 
eine Holschuld, die Kosten auferlegt wur-
den. Gegen diese Kostenentscheidung 
legte der Kläger sofortige Beschwerde 
ein.
Die sofortige Beschwerde vor dem LAG 
hatte keinen Erfolg. Der Kläger hat das 
Zeugnis im Betrieb abzuholen, sofern be-
sondere Umstände dies nicht ausnahms-
weise unzumutbar machen. Wer ein 
Zeugnis ohne Abholversuch einklagt, hat 
deshalb die Kosten zu tragen.
Das LAG führte aus, dass der Arbeitneh-
mer bei Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses zwar einen Anspruch auf Erteilung 
eines schriftlichen Zeugnisses aus § 109 
GewO habe. Eine Regelung für dessen Er-
füllungsort findet sich im Gesetz nicht. 
Mangels Regelung im Arbeitsvertrag 
greife die gesetzliche Regelung des § 269 
Abs. 1 BGB bzw. Abs. 2 BGB ein, der Ort 
der Niederlassung des Schuldners. Auch 
das BAG gehe in seiner Rechtsprechung 
davon aus, dass es sich bei Arbeitspa-
pieren, zu denen auch das Arbeitszeugnis 
zählt, um eine Holschuld handelt. Etwas 

anderes kann lediglich in besonderen 
Ausnahmefällen aufgrund von Treu und 
Glauben gelten. Die Mitteilung der An-
gestellten der Beklagten, man werde 
das Zeugnis zuschicken, erweckte zwar 
zunächst den Eindruck, es handele sich 
um eine Schickschuld. Hiervon war je-
doch aufgrund der nachfolgenden Auf-
forderung, er solle das Zeugnis abho-
len, nicht mehr auszugehen.  

��Stephanie Bausch
Rechtsanwältin

Kündigung mal andersrum: Abmahnungserfor-
dernis bei Eigenkündigung des Arbeitnehmers

Das Arbeitszeugnis als Holschuld



Ein Arzt, der während einer von ihm 
durchgeführten Operation private 
Telefonate führt und sich dazu das 
Telefon über dem offenen Operations-
feld an das Ohr halten lässt, muss ohne 
vorherige Abmahnung nicht mit einer 
Kündigung rechnen. Das hat das BAG 
mit Urteil vom 25.10.2012 – 2 AZR 
495/11 – entschieden.
 
Der Kläger war für die Beklagte als Chef-
arzt tätig. Wenn er Operationen durch-
führte, nahm er sein Diensttelefon und 
sein privates Mobiltelefon mit in den  
Operationssaal. Telefonate im Operations-
saal waren nicht grundsätzlich untersagt. 
Die Nutzung des Diensttelefons auch 
während laufender Operationen kannte 
und duldete das Krankenhaus. Strittig 
geblieben sind Anzahl und zeitlicher Um-
fang der geführten Privattelefonate.

Dem Kläger oblag die Leitung seiner Ab-
teilung und die fachliche Aufsicht über 
die Operationsabteilung. Er war für die 
medizinische Versorgung der Patienten, 
den geordneten Dienstbetrieb und die 
allgemeine Hygiene verantwortlich. An-
gesichts seiner leitenden Position und 
der Verantwortung für Leben und Ge-
sundheit der Patienten während einer 
Operation traf ihn danach die Verpflich-
tung, Störungen, die die Konzentration 
aller Mitglieder des Operationsteams be-
einträchtigen könnten und nicht durch 
Notfälle bedingt oder aus medizinischen 
Gründen erforderlich sind, zu vermeiden. 
Diese Vertragspflicht hat der Kläger nach 
den Feststellungen des Gerichts verletzt.

Trotzdem hielt das Gericht die fristlose, 
hilfsweise ordentliche Kündigung ohne 
vorangegangene Abmahnung für un-

wirksam. Es sei nicht erkennbar, dass mit 
privaten Telefonaten eine größere Beein-
trächtigung der ärztlichen Konzentration 
und Gefahr für die Sterilität der Umge-
bung verbunden sei, als mit dienstlich ver- 
anlassten. Angesichts der festgestellten 
Umstände sei vor Ausspruch einer Kündi-
gung eine Abmahnung des Klägers nicht 
entbehrlich gewesen. Weder habe es An-
haltspunkte für die Annahme gegeben, 
eine Abmahnung hätte eine Änderung im 
Verhalten des Klägers in der Zukunft nicht 
bewirken können, noch wiege die Pflicht-
verletzung so schwer, dass selbst ihre ein-
malige Hinnahme der Beklagten objektiv 
unzumutbar wäre.

��C. Kaiser
Rechtsanwalt

Das Recht auf Einsichtnahme in 
die Unterlagen des Betriebsrats aus 
§ 34 Abs. 3 BetrVG kann für ein Be-
triebsratsmitglied einen Anspruch auf 
Überlassung eines Schlüssels für das 
Betriebsratsbüro begründen, wenn dem 
Betriebsrat eine solche Überlassung 
tatsächlich möglich und zumutbar ist 
und anderenfalls ein jederzeitiges Ein-
sichtnahmerecht des Betriebsratsmit-
glieds nicht gewährleistet werden kann. 
Das hat das LAG Baden-Württemberg 
mit Beschluss vom 20.02.2013 - 13 
TaBV 11/12 – entschieden.
 
In dem zugrunde liegenden Fall bestand 
innerhalb des Betriebsrates Uneinigkeit 
darüber, welche Mitglieder einen Schlüs-
sel zum Büro haben sollten. Grundsätz-
lich verfügte das Gremium für sieben 
Mitglieder über fünf Schlüssel. Laut dem 
Mehrheitsbeschluss des Betriebsrates 
wurde dem Betriebsratsvorsitzenden, 
seiner Stellvertreterin und dem Schrift-
führer ein Schlüssel ausgehändigt. Die 
übrigen wurden als Reserve aufbewahrt. 
Angesichts der sehr unterschiedlichen Ar-
beitszeiten der einzelnen Mitglieder war 
nicht sichergestellt, dass auch die Mit-
glieder ohne eigenen Schlüssel jederzeit 
während ihrer Arbeitszeit Zugang zum 
Betriebsratsbüro hatten. Nachdem eine 
interne Klärung nicht möglich war, setzte 
ein Betriebsratsmitglied seinen Wunsch 
nach einem eigenen Schlüssel im Wege 
des Beschlussverfahrens durch und hatte 
damit in der zweiten Instanz auch Erfolg.

Nach Auffassung des LAG war in der 
konkreten betrieblichen Situation der 
eigene Schlüssel für das Betriebsratsmit-
glied erforderlich. Das folge aus dem 
Recht des Antragstellers aus § 34 Abs. 3 
BetrVG. Danach haben die Mitglieder des 
Betriebsrats das Recht, die Unterlagen des 
Betriebsrats und seiner Ausschüsse jeder-
zeit einzusehen. Damit solle sichergestellt 
werden, dass sich jedes Betriebsratsmit-
glied ohne zeitliche Verzögerung über 
alle Vorgänge im Betriebsrat informieren 
kann. Durch den damit zum Ausdruck ge-
brachten Grundsatz der gleichen Infor-
mationsmöglichkeiten wolle das Gesetz 

ausschließen, dass Mitglieder aufgrund 
ihres Status oder aufgrund übertragener 
Sonderaufgaben (z.B. als Vorsitzender 
oder dessen Stellvertreter, als Ausschuss-
mitglied oder aufgrund einer Freistellung) 
gegenüber Betriebsratsmitgliedern ohne 
besondere Funktionen über einen Infor-
mationsvorsprung verfügen.

��C. Kaiser
Rechtsanwalt
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Die Anhörung des Arbeitnehmers vor 
Ausspruch einer Verdachtskündigung

 Nach der ständigen 
Rechtsprechung des BAG 

 hat der Arbeitgeber un- 
ter bestimmten Voraus-
setzungen nicht nur 
dann die Möglichkeit, 
einem Arbeitnehmer zu 
kündigen, wenn er die-

sem nachweisen kann, dass er gegen 
seine vertraglichen Pflichten verstoßen 
oder gar eine Straftat zulasten des Ar-
beitgebers, eines Arbeitskollegen oder 
eines Kunden begangen hat (Tatkündi-
gung). Eine Kündigung kann auch dann 
wirksam sein, wenn es dem Arbeitgeber 
gelingt, das Gericht davon zu überzeu-
gen, dass ein dringender diesbezüglicher 
Tatverdacht besteht (Verdachtskündi-
gung).
 

Eine Verdachtskündigung hält einer recht-
lichen Überprüfung allerdings nur dann 
stand, wenn der Arbeitgeber u. a. vor de-
ren Ausspruch alle zumutbaren Anstren-
gungen zur Aufklärung des Sachverhalts 
unternommen hat. Insbesondere muss er 
den Arbeitnehmer vorab zu den Vorwürfen 
anhören, wobei die ermittelten Verdachts-
momente konkret zu benennen sind, dem 
Arbeitnehmer mitzuteilen ist, dass darauf 
ggf. eine Kündigung gestützt werde, und 
dem Arbeitnehmer die Möglichkeit zu ge-
ben ist, sich hierzu zu äußern, um die be-
stehenden Verdachtsmomente eventuell 
auszuräumen. Eine Konfrontation des Ar-
beitnehmers lediglich mit allgemein gehal-
tenen Wertungen bzw. Vorwürfen genügt 
laut BAG nicht. Der Arbeitnehmer muss 
vielmehr die Möglichkeit haben, bestimm-
te zeitlich und räumlich eingegrenzte Tat-
sachen zu bestreiten oder den Verdacht 
entkräftende Tatsachen zu bezeichnen.

Doch dies sind nicht die einzigen „Spiel-
regeln“, die der Arbeitgeber beachten 
sollte. So hat das LAG Berlin Brandenburg 
(Urteil vom 16.12.2010 - 2 Sa 2022/10) u. 
a. entschieden, dass der Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer bereits bei der Einladung zu 
dem Anhörungsgespräch exakte Hinweise 
auf den Inhalt der Vorwürfe zu geben hat, 
wenn der Kläger sich aufgrund von Auf-
zeichnungen, Unterlagen, etc. auf ein sol-

ches Gespräch vorbereiten muss. In jedem 
Falle müsse – und dies steht im Einklang 
mit der ständigen Rechtsprechung des BAG 
- dem Arbeitnehmer deutlich gemacht 
werden, dass es sich nicht um ein norma-
les Personalgespräch handelt, sondern um 
eine Anhörung zur Verdachtskündigung. 
Dementsprechend haben das LAG Berlin 
Brandenburg (per o. g. Urteil) sowie das 
LAG Düsseldorf (Urteil vom 25.06.2009 - 5 
TaBV 87/09) klargestellt, dass die Anhörung 
beispielsweise dann nicht ordnungsgemäß 
erfolgt ist, wenn der Arbeitnehmer zur Teil-
nahme an einem Anhörungsgespräch zu 
einer Verdachtskündigung unter dem Vor-
wand bestimmt wurde, dass es sich um ein 
Fachgespräch bzw. um ein Gespräch über 
die Übernahme zusätzlicher Schichten 
handle. Von einem – wie das LAG Düssel-
dorf ausführt – hinreichenden Versuch des 
Arbeitgebers, den Sachverhalt umfassend 
aufzuklären, könne in Anbetracht dessen 
nicht die Rede sein. Schließlich sei eine An-
hörung – so das LAG Berlin-Brandenburg 
- auch dann nicht ordnungsgemäß, wenn 
sie unter Umständen (Räumlichkeiten, 
anwesende Personen, etc.) stattfindet, die 
dem Charakter der Anhörung (u. a. Ent-
lastungsmöglichkeit des Arbeitnehmers) 
nicht entsprechen. Bereits in seinem Ur-
teil vom 06.11.2009 (6 Sa 1121/09) hat das 
LAG Berlin Brandenburg außerdem ent-

schieden, dass dem Arbeitnehmer grund-
sätzlich Gelegenheit zu geben ist, entwe-
der einen Rechtsanwalt hinzuziehen oder 
sich über einen Rechtsanwalt innerhalb 
einer bestimmten Frist schriftlich zu äu-
ßern. Die Anhörung ist allerdings nur dann 
nicht ordnungsgemäß erfolgt, wenn die 
vom Arbeitnehmer geäußerte Bitte bzw. 
Bereitschaft, sich zu den zur Sprache ge-
brachten Verdachtsmomenten über seinen 
Rechtsanwalt zu äußern, vom Arbeitge-
ber ignoriert wird. Dies steht auch mit der 
Rechtsprechung des BAG (bspw. Urteil vom 
13.03.2008 – 2 AZR 961/06) im Einklang.

Nichtsdestotrotz verlangt das BAG keine 
Anhörung „um jeden Preis“. So ist von einer 
schuldhaften Verletzung der Anhörungs-
pflicht dann nicht auszugehen, wenn der 
Arbeitnehmer von vornherein keine Bereit-
schaft gezeigt hat, sich auf die jeweiligen 
Vorwürfe einzulassen und an der Aufklä-
rung mitzuwirken. Erklärt der Arbeitneh-
mer sogleich, er werde sich nicht äußern, 
und nennt er dem Arbeitgeber für seine 
Verweigerungshaltung keine relevanten 
Gründe, dann muss der Arbeitgeber diesen 
im Rahmen seiner Anhörung über die Ver-
dachtsmomente nicht näher informieren.

��Katrin Teusch, LL.M.
Rechtsanwältin
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Praxistipp
Es ist ratsam, dem Arbeitnehmer be-
reits bei der Ladung zum Personalge-
spräch nicht nur deutlich zu machen, 
dass es sich um eine Anhörung zur 
Verdachtskündigung handelt, son-
dern ihm bereits zu diesem Zeitpunkt 
Hinweise auf den Inhalt der Vorwürfe 
zu geben und ihm – falls vorhanden 
- vorab einschlägige Dokumente und 
Beweise zur Durchsicht zukommen zu 
lassen. Soll sich der Arbeitnehmer zu 
komplexen Sachverhalten äußern, ist 
der Arbeitgeber im eigenen Interes-
se gehalten, dem Arbeitnehmer eine 
angemessene Frist zur Aufklärung 
und Stellungnahme einzuräumen. Die 

Unterstützung durch einen Rechts-
anwalt darf dem Arbeitnehmer nicht 
verweigert werden; allerdings trifft 
den Arbeitgeber nicht die grundsätz- 
liche Pflicht, den Arbeitnehmer auf die 
Möglichkeit der Hinzuziehung eines 
Rechtsanwaltes explizit hinzuweisen.
Da der Arbeitgeber im Kündigungs-
schutzprozess die Darlegungs- und Be-
weislast bezüglich der vor Ausspruch 
der Kündigung erfolgten Anhörung 
des Mitarbeiters trägt, ist – sofern die 
Anhörung nicht schriftlich, sondern 
mündlich durchgeführt wird – zu emp-
fehlen, über deren Verlauf ein Protokoll 
zu fertigen.
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